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Beschluss des Gemeinderates vom 6. Dezember 2022 
 
Gemeindepersonal, Stellenpläne 
Erweiterung des Stellenplans der Abteilung Soziales + Alter (exkl. APZ) um 80 Stellenprozente 

Ausgangslage 
 
Mit Beschluss vom 15. Dezember 2015 erhöhte der Gemeinderat die Stellenprozente der Asylkoordination auf-
grund der Flüchtlingswelle 2015/2016 auf 80 %. Mit dem Krieg in der Ukraine flüchten nun wieder viele Menschen 
in die Schweiz und es sind bereits über 70'000 Menschen angekommen. Darauf aktivierte der Bundesrat an der 
Sitzung vom 11. März 2022 erstmals den Schutzstatus S. 
 
Die Gemeinde Bassersdorf ist gesetzlich verpflichtet, einer gewissen Anzahl von Asylsuchenden Obdach sowie 
materielle Unterstützung für Essen und Kleider zur Verfügung zu stellen. Auf Grund der aktuellen Situation wurde 
diese Quote vom Kanton Zürich von 0.5 % auf 0.9 % der Bevölkerung erhöht. In Bassersdorf sind dies nun rund 
107 Personen (vorher 58 Personen). Gemäss Bundesamt für Migration (SEM) wird mit 80'000 bis 85'000 Flüch-
tenden aus der Ukraine und zusätzlichen 22'000 Asylgesuchen gerechnet, was in dieser Dimension nur mit einer 
weiteren Quotenerhöhung möglich wäre. Zudem wurde der erstmals aufgerufene Schutzstatus S in der Sitzung 
vom 9. November 2022 vom SEM um ein Jahr bis ins 2024 verlängert.  
 
 
Erwägungen 
 
Die aktuelle Situation ist für die Abteilung Soziales + Alter, insbesondere für die Stelleninhaberin der Asylkoordi-
nation, eine grosse Herausforderung. Bisher konnte nur auf Grund der tatkräftigen Unterstützung und von Über-
stunden der Abteilung Soziales + Alter und der Unterstützung durch Freiwillige die Betreuung gewährleistet wer-
den. Auf Grund der Prognose des Bundes wird sich die Situation in der nächsten Zeit noch verschärfen und die 
jetzigen Ressourcen reichen nicht mehr, um diese gesetzliche Aufgabe weiterhin zu erfüllen. Die Kosten gelten als 
gebunden. 

Der Gemeinderat beschliesst: 

1. Die Kosten für die Stellenplanerhöhung im Bereich "Soziale Sicherheit" um 80% werden als gebundene Aus-
gaben genehmigt und den Konten 390.3010.00.01 / 390.3050.00.01/ 390.3052.00.01 belastet. 

2. Die 80% werden rückwirkend ab 28. November 2022 in den ordentlichen Stellenplan überführt. 

3. Der Stellenplan der Abteilung Soziales + Alter (exkl. APZ) erhöht sich damit ab 28. November 2022 von 9.20 
auf 10 Stellen. 
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Mitteilung an (elektronisch): 
_ Abteilungsleitung Soziales + Alter 
_ Abteilungsleitung Finanzen + Liegenschaften 
_ Bereichsleitung Rechnungswesen 
_ Personaldienst (Stellenplananpassung) 
_ Akten (Original) 

Gemeinderat Bassersdorf 

Christian Pfaller Christian Pleisch 
Gemeindepräsident Verwaltungsdirektor 

Für Rückfragen ist zuständig: 
Nicolas Felber, Tel. 044 838 85 91, nicolas.felber@bassersdorf.ch 


